
Höhe des Unterhaltsvorschusses 

 

Die Höhe des Unterhaltsvorschusses richtet sich nach dem 

Alter der Kinder und beträgt seit dem 1. Januar 2020 

monatlich: 

 

 für Kinder von 0 bis 5 Jahren bis zu 165 Euro,* 

 für Kinder von 6 bis 11 Jahren bis zu 220 Euro,* 

 für Kinder von 12 bis 17 Jahren bis zu 293 Euro* 

 

*Hiervon werden abgezogen 

 eingehende Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils, 

 Waisenbezüge des Kindes, 

 Einkünfte des  Kindes aus Einkommen und Vermögen (z. 

B. Ausbildungsvergütung –anteilig -), wenn das Kind 

keine allgemeinbildende Schule mehr besucht. 


